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2  BEricht DEr BunDESrEGiErunG zuM DEutSchlanDStipEnDiuM

I. Zusammenfassung 
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat die gesetzlich vorgesehene Evaluation des 
Deutschland stipendiums durchgeführt und darüber hinaus eine Begleitforschung in Auftrag gegeben.  
Dazu legt die Bundesr egierung diesen Bericht vor. 

1. Die gesetzlich vorgesehene Prü-
fung kommt zu einem positiven 
Ergebnis 
Die nach den gesetzlichen Vorgaben des § 15 Stipen-
dienprogramm-Gesetz (StipG)1 durchgeführte Prü-
fung hat ergeben, dass an allen Hochschulstandorten 
weitgehend unabhängig von regionalen Faktoren die 
Bedingungen gegeben sind, ausreichend private Mittel 
einwerben zu können. Gesetzliche Ausgleichsmaß-
nahmen sind nicht zu ergreifen. Ein gesetzgeberischer 
Handlungsbedarf ergibt sich aus der Evaluation nicht. 

2. Es besteht keine Notwendigkeit, 
das Gesetz oder die Verordnungen zu 
ändern 
Auch andere Maßnahmen der Gesetz- oder Verord-
nungsgebung sind nach dem Ergebnis der Evaluation 
nicht angezeigt. Die derzeit festgelegte Höchstquote in 
Verbindung mit der Umverteilungsregelung aus der zu-
gehörigen Verordnung (StipHV) gibt allen Hochschulen 
ausreichend Flexibilität, um das Potential an Förderan-
geboten ausschöpfen zu können. Auch für eine andere 
Berechnung der Akquisekostenpauschale besteht keine 
Notwendigkeit. Eine Gegenfinanzierung von Verwal-
tungskosten der Hochschulen könnte grundgesetzkon-
form nur von den Ländern erfüllt werden. Zugleich 
wird das BMBF die mit der Evaluation identifizierten 
vorrangigen Handlungsfelder aufgreifen. 

3. Das Deutschlandstipendium wird 
sozial ausgewogen vergeben 

Das zeigen die Ergebnisse der Begleitforschung. Die aus 
dem hohen Anteil der BAföG-Empfänger unter den Sti-
pendiatinnen und Stipendiaten abgeleitete Vermutung, 
dass das Programm auch sozial benachteiligte Gruppen 
erreicht, hat sich bestätigt. Es erfüllt damit auch die 
Vorgabe, Leistung ganzheitlich zu verstehen. Die sozia-
len Merkmale der Geförderten entsprechen ganz über-
wiegend denen der Studierendenschaft allgemein. Das 
gilt vor allem für die soziale Herkunft der Studierenden 
und hier insbesondere für die Bildungsherkunft. 

4. Das Deutschlandstipendium  
bewährt sich 

Das Deutschlandstipendium hat einen Grundstein für 
eine neue Stipendienkultur in Deutschland gelegt. Seit 
der Einführung zum Sommersemester 2011 hat es sich 
als wichtige Säule der Begabtenförderung etabliert. Es 
findet stetig wachsenden Anklang in Wirtschaft und 
Gesellschaft: 

∙ Die Anzahl der Deutschlandstipendiatinnen und 
-stipen diaten, der privaten Förderer und der zur Ver-
fügung gestellten Mittel steigt. Im Jahr 2014 konnten 
bereits rd. 22.500 Studierende mit einem Stipendium in 
einer entscheidenden Lebensphase unterstützt werden. 

∙ Die Anzahl der Hochschulen, die sich am Deutsch-
landstipendium beteiligen, ist seit dem Programmstart 
stetig gestiegen. Von den staatlichen Hochschulen 
beteiligten sich im Jahr 2014 bereits fast 90 Prozent, 
insgesamt nahmen 288 Hochschulen teil. 

∙ Eine kontinuierlich wachsende Zahl an Unternehmen, 
Stiftungen und Privatpersonen nimmt mit ihrer finan-
ziellen Zuwendung und häufig auch durch Angebote 
ideeller Förderung gesellschaftliche Verantwortung 
wahr. Sie gestalten damit die Zukunft der jeweiligen 
Hochschule, der Region und der Gesellschaft mit. 

∙ Für viele Förderer ist das Deutschlandstipendium eine 
Chance für die Vernetzung mit den Hochschulen und 
für den Austausch mit anderen Förderern und Stipen-
diaten. Die Hochschulen profitieren ihrerseits auch 
von einer stärkeren Verankerung in ihrem regionalen, 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umfeld. 

∙ Das Deutschlandstipendium trägt zu einer größeren 
Attraktivität der beteiligten Hochschulen bei. Es ist das 
erste bundesweite Stipendium, das von den Hochschu-
len selbst vergeben wird. Die Hochschulen entscheiden 
im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten über die 
Ausgestaltung des Programms und können es so den 
Gegebenheiten vor Ort anpassen. Viele Hochschulen 
nutzen das Deutschlandstipendium zur Profilschärfung, 
indem sie etwa damit begonnen haben, das Deutsch-
landstipendium um innovative ideelle Förderangebote 
für die Stipendiaten zu ergänzen. Die Alumniarbeit der 
Hochschulen erhält durch das Programm einen neuen 
Stellenwert.
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II. Einführung 

Das Stipendienprogramm-Gesetz (StipG) ist am 1. August 
2010 in Kraft getreten. Die Stipendienvergabe begann 
gemäß § 4 Stipendienprogramm-Verordnung (StipV)2 
zum Beginn des Sommersemesters 2011. Mit dem 
Deutschlandstipendium wurde die erprobte und er-
folgreiche Arbeit der Begabtenförderungswerke durch 
eine Förderung für leistungsfähige und engagierte Stu-
dierende ergänzt, die von den Hochschulen vergeben 
wird und erstmals private und öffentliche Förderung 
konsequent miteinander verbindet. 

Die Stipendien belaufen sich auf monatlich 300 Euro, 
die je zur Hälfte von privaten Mittelgebern und vom 
Bund erbracht werden. Der Gesetzgeber hat mit dem 
StipG somit ein Förderinstrument eingeführt, das 
begabte und leistungsfähige Studierende fördert, dem 
Fachkräftemangel entgegenwirkt, die Vernetzung 
der Hochschulen mit ihrem gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Umfeld verbessert und das Verant-
wortungsbewusstsein der Gesellschaft für Bildung und 
Begabung stärkt. Damit trägt es zu einer neuen Stipen-
dienkultur in Deutschland bei. 

Im StipG ist eine Evaluation nach Ablauf von vier 
Jahren vorgesehen. Gemäß § 15 Stipendienprogramm-
Gesetz (StipG) prüft die Bundesregierung „auf der 
Grundlage der Statistik nach § 13 … nach Ablauf von 
vier Jahren, ob an allen Hochschulstandorten ausrei-
chend private Mittel“ für die Vergabe von Deutsch-
landstipendien „eingeworben werden können oder 
ob Ausgleichsmaßnahmen zu ergreifen sind. Über das 
Ergebnis dieser Evaluation ist dem Deutschen Bundes-
tag und dem Bundesrat zu berichten.“ 

Ergänzend zu der gesetzlich vorgesehenen Evaluation 
hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
eine Begleitforschung in Auftrag gegeben, aus der bereits 
Teilergebnisse, insbesondere zur Sozialstruktur der 
Stipendiatinnen und Stipendiaten und zur Zusammen-
setzung und Motivation der Förderer, vorliegen. 

Die Bundesregierung legt hiermit den auf einer breiten 
Grundlage von Erfahrungen und Informationen beru-
henden Evaluierungsbericht sowie erste Ergebnisse der 
Begleitforschung vor. 

1  Gesetz zur Schaffung eines nationalen Stipendienprogramms (Stipendienprogramm-Gesetz – StipG) vom 21. Juli 2010 (BGBl. I S. 957),  
zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 23.12.2014 (BGBl. I S. 2475) 

2  Verordnung zur Durchführung des Stipendienprogramm-Gesetzes (Stipendienprogramm-Verordnung – StipV) vom 20.12.2010,  
geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 29.11.2011 (BGBl. I S. 2450)
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III. Das Deutschlandstipendium als öffentlich- 
private Finanzierungspartnerschaft 

1. Gesetzliche Grundlagen 
 
Das Deutschlandstipendium kann von allen staatlichen 
und staatlich anerkannten Hochschulen in Deutschland – 
seien es Universitäten oder Fachhochschulen, private oder 
staatliche Hochschulen, Pädagogische, Kirchliche oder 
Kunsthochschulen – vergeben werden. Die Einwer-
bung der Mittel von privaten Mittelgebern liegt in der 
Verantwortung der Hochschulen. Wie viele Mittel die 
Hochschule maximal einwerben kann, richtet sich nach 
der jeweils geltenden Höchstquote. Sie betrug 2011  
0,45 Prozent der Studierenden der Hochschule, 2012  
1 Prozent. Seit August 2013 beträgt sie 1,5 Prozent. Das 
Gesetz sieht als maximale Höchstgrenze die Förderung 
von 8 Prozent der Studierenden je Hochschule vor. 
Im Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD ist 
vereinbart worden, das Deutschlandstipendium in der  
18. Legislaturperiode mit einer Zielmarke von 2 Prozent 
der Studierenden fortzuführen. Erreicht wurde 2014 
eine Förderung von 0,84 Prozent der Studierenden.3 
Durch ein neues Verteilverfahren konnten die Hoch-
schulen ab dem Wintersemester 2012/13 auch über ihre 
Höchstquote hinaus Stipendien vergeben.4 Die zustän-
dige Landesbehörde soll Mittel, die an Hochschulen des 
Landes nicht ausgeschöpft werden, an Hochschulen 
verteilen, die mehr private Mittel einwerben konnten. 
Seit dem Jahr 2015 können im Wege dieser Umvertei-
lung bis zu 8 Prozent der Studierenden einer Hochschu-
le ein Deutschlandstipendium erhalten. 

Um die Hochschulen bei der – für sie neuartigen – Ak-
quise von Stipendienmitteln zu unterstützen, erhalten 
sie pauschal 7 Prozent der maximal einwerbbaren priva-
ten Mittel jährlich zur Abdeckung der Kosten, die durch 
die Mittelakquise bedingt sind (§ 11 Abs. 2 S. 2 StipG: 
„sonstige Zweckausgaben“). Die Akquisekostenpauschale 
in Höhe von 7 Prozent der maximal einwerbbaren Mittel 
wird erfolgsunabhängig gewährt und steigt, da sie sich 
an der maximal einwerbbaren Zahl der Stipendien ori-
entiert, mit der Größe der Hochschulen an. Dies hat zur 
Folge, dass größere Hochschulen mehr Bundesmittel 
für die Akquisearbeit erhalten als kleine und mittlere. 
Auch das Ansteigen der Höchstquote wirkt sich auf die 
Höhe der Pauschale aus. 

Über die genannten Kosten hinaus kann der Bund an 
den Hochschulen anfallende Verwaltungskosten, die 
durch das Deutschlandstipendium verursacht werden, 
nicht übernehmen. Dies ergibt sich aus der grundge-
setzlichen Kompetenzordnung: Nach Art. 104 a Abs. 5  
S. 1 GG tragen die Länder die bei ihren Behörden 
(und damit auch bei den Hochschulen) entstehenden 
Verwaltungskosten. Dazu gehören z. B. die Kosten der 
Bewerbungs- und Auswahlverfahren für die Stipendia-
tinnen und Stipendiaten. 

2. Entwicklung des Deutschlandsti-
pendiums – Förderjahre 2011 bis 2014 

Gemäß § 4 StipV begann die Vergabe von Deutsch-
landstipendien zum Sommersemester 2011. Über die 
Förderung wird gemäß § 13 StipG eine Bundesstatistik 
geführt, die jährlich für das vorausgegangene Kalen-
derjahr die im StipG im Einzelnen näher aufgeführten 
Erhebungsmerkmale erfasst. Danach liegen Daten der 
Förderjahre 2011 bis 2014 zu den beteiligten Hochschu-
len, den Stipendiaten und den privaten Mittelgebern vor. 
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Die Anzahl der Hochschulen, die sich am Deutschlandstipendium betei-
ligen sowie die Anzahl der vergebenen Stipendien sind seit dem Start des 
Programms im Sommersemester 2011 kontinuierlich gestiegen. So erhöhte 
sich die Zahl der teilnehmenden Hochschulen von 2011 bis 2014 von 215 
über 261 und 275 auf 288. Von den staatlichen Hochschulen beteiligen sich 
bereits fast 90 Prozent. Der überwiegende Teil der nicht teilnehmenden 
Hochschulen befindet sich in privater Trägerschaft. 

3  Bezogen auf die Studierendenzahl im Wintersemester 2014/15 
4  Verordnung über die Erreichung der Höchstgrenze nach dem Stipendienprogramm-Gesetz (Stipendienprogramm-Höchstgrenzen-Verordnung – StipHV 

vom 29.11.2011, BGBl. I S. 2450, zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 29.06.2015, BGBl. I S. 1167)
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Stipendienentwicklung für Studierende in den Jahren 2005 bis 2014   
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Begabtenförderungswerke (Studierende) DeutschlandstipendiumAufstiegsstipendium

Die Zahl der Stipendiatinnen und Stipendiaten, die pro Jahr gefördert wurden, stieg von 5.375 (2011) über 13.896 und 19.740 auf 22.503 im Jahr 20145. 
Damit ist die Zahl der Deutschlandstipendiatinnen und -stipendiaten nach nur vier Jahren vergleichbar mit der Zahl der Stipendiatinnen und Stipendiaten 
der Begabtenförderungswerke. Zusammen mit dem in 2008 eingeführten Aufstiegsstipendium für beruflich Qualifizierte ergibt sich seit 2005 eine Vervier-
fachung der Zahlen der geförderten begabten und leistungsstarken Studierenden.

Entwicklung der Zahl der Mittelgeber und der eingeworbenen Mittel
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3,4 Mio.

13,05 Mio.

21,1 Mio.

4.738

6.086

6.731

2.168

2011

2012

2013

2014

Zahl der Mittelgeber*

Eingeworbene Mittel in Euro

*  Doppelzählung von Mittelgebern 
möglich, die an mehreren  
Hochschulen aktiv sind.

5  Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.6, 2011-2014, Förderung nach dem Stipendienprogramm-Gesetz (Deutschlandstipendium)
6  Statistisches Bundesamt, ebenda; möglich sind Doppelzählungen von Mittelgebern, die an mehreren Hochschulen aktiv sind.
7  Statistisches Bundesamt, ebenda

Kleine und mittelständische Betriebe finden sich unter den Mittelgebern des Deutschlandstipendiums ebenso wie große Unternehmen, Privatpersonen 
sowie Stiftungen. Die Zahl der Mittelgeber stieg von 2011 bis 2014 von 2.168 auf 6.7316, die der eingeworbenen Mittel von ca. 3,4 Mio. Euro 2011 auf  
ca. 24 Mio. Euro 20147.
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IV. Evaluation nach § 15 StipG 

1. Fragestellungen der Evaluation 
 
Mit dem Deutschlandstipendium wurde ein bundes-
einheitliches Stipendienprogramm etabliert, das alle 
Hochschulen – Universitäten wie Fachhochschulen –  
erfasst, um das Begabungspotential an deutschen 
Hochschulen auszuschöpfen. Um zu vermeiden, dass 
besonders leistungsfähige und engagierte Studierende 
sich auf bestimmte Hochschulstandorte und Regionen 
konzentrieren, sollten Chancen für Studierende in allen 
Regionen der Bundesrepublik eröffnet werden, Stipen-
dien zu erhalten. Der Gesetzgeber ging davon aus, dass es 
Hochschulen im Falle einer Kofinanzierung mit öffent-
lichen Mitteln auch in strukturschwächeren Gebieten in 
hinreichendem Umfang möglich ist, Stipendienmittel 
von privater Seite einzuwerben (vgl. Amtl. Begr., BT-Drs. 
17/1552). Um diese Annahme zu überprüfen und einer 
denkbaren Auseinanderentwicklung der Wirtschafts- 
und Lebensverhältnisse vorzubeugen, sieht das Gesetz 
nach Ablauf von vier Jahren die Untersuchung der Frage 
vor, ob an allen Hochschulstandorten ausreichend pri-
vate Mittel eingeworben werden können. 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
hat den Auftrag zur Durchführung der Evaluation nach 
einer europaweiten Ausschreibung an das Umfragezent-
rum Bonn – Prof. Rudinger GmbH (uzbonn GmbH) und 
das Zentrum für Evaluation und Methoden (ZEM) der 
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn ver-
geben. Das Vorhaben wurde in der Zeit vom 01.01.2014 
bis zum 31.12.2015 durchgeführt. 

Die Schwerpunkte der Evaluation liegen damit ent-
sprechend der gesetzlichen Vorgabe zum einen in der 
Bestandsaufnahme und Zwischenbilanzierung des 
bisherigen Erfolges der Hochschulen bei der Mittelak-
quise und zum anderen in der vertiefenden Analyse 
der Kontextfaktoren des Erfolges der Hochschulen 
bei der Einwerbung privater Mittel. Hierbei fanden 
insbesondere auch erfolgskritische hochschulinterne 
und -externe Faktoren Berücksichtigung. 

 

Die Evaluation umfasste folgende  
Fragestellungen: 

∙ Untersuchung des Erfolges der Mittel akquise an 
allen Hochschulstandorten anhand der Daten des 
Statistischen Bundesamtes für die Jahre 2011 bis 
2014 

∙ Ermittlung erfolgskritischer Faktoren für die 
Vergabe von Stipendien am Beispiel von erfolg-
reichen und weniger erfolgreichen Hochschulen 
(hochschulinterne und -externe Faktoren) 

∙ Analyse der Fördererstruktur einzelner Hoch-
schulstandorte 

∙ Entwicklung von Vorschlägen zur Optimierung 
von Rahmenbedingungen für die Mitteleinwer-
bung 

2. Methodik der Evaluation 

Für die Bearbeitung der Fragestellungen der Evaluati-
on wurde auf verschiedene Methoden und Datenquel-
len zurückgegriffen. In der Konzeptions- und Einarbei-
tungsphase wurden vorliegende Dokumente gesichtet 
und Workshops zur Entwicklung der Bearbeitungs-
grundlagen durchgeführt. Daran anschließend erfolgte 
eine erste Aufbereitung der vorliegenden statistischen 
Daten zum Deutschlandstipendium sowie die Integ-
ration dieser Daten mit weiteren Indikatoren aus der 
Hochschul- und Regionalstatistik. Zugegriffen wurde 
dabei auf Datenmaterial zum Deutschlandstipendium 
aus der Bundesstatistik, insbesondere den Referaten 
„Hochschulstatistik“ sowie „Hochschulfinanzstatistik“ 
des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS), regio-
nalstatistische Daten aus der Regionaldatenbank 
Deutschland der Statistischen Ämter des Bundes und 
der Länder sowie der DVD „INKAR“ (Indikatoren 
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und Karten zur Raum- und Stadtentwicklung) und 
Raumabgrenzungen des Bundesamtes für Bauwesen 
und Raumordnung (BBR). Auf dieser Datengrundlage 
erfolgten statistische Analysen für die Förderjahre 
2011 bis 2014. 

Darüber hinaus wurden im Rahmen der Evaluation 
eigene Primärerhebungen durch die Auftragnehmer 
durchgeführt. Dies umfasste eine explorierende quali-
tative Befragung ausgewählter Hochschulen und eine 
darauf aufbauende quantitative Onlinebefragung aller 
teilnahmeberechtigten Hochschulen. Im Fokus der 
qualitativen Befragung standen einerseits Hochschulen, 
die sich besonders erfolgreich am Deutschlandstipendi-
um beteiligen, und andererseits Hochschulen, denen es 
weniger gut gelang, die potenziell für ihre Hochschule 
verfügbaren Deutschlandstipendien zu vergeben. Die 
Befragungen richteten sich dabei insbesondere auf die 
Identifikation von Erfolgsfaktoren und Hindernissen 
bei der Einwerbung privater Mittel für das Deutschland-
stipendium. Zudem zielte die Befragung darauf ab, die 
Begründungszusammenhänge für den unterschiedlich 
hohen Erfolg der Hochschulen bei der Einwerbung 
privater Mittel in den Blick zu nehmen. Als weitere 
Gruppe wurden mit der qualitativen Befragung gezielt 
Hochschulen adressiert, die bisher keine Deutschlandsti-
pendien vergeben hatten, um die Gründe für die Nicht-
Beteiligung an diesem Förderprogramm des Bundes 
näher zu beleuchten. 

Auf den Ergebnissen des qualitativen Studienteils 
aufbauend wurde eine breit angelegte Onlinebefra-
gung konzipiert, die sich an alle teilnahmeberechtigten 
deutschen Hochschulen richtete. Die Zielgruppe dieser 
Befragung bildeten somit auch hier Hochschulen, die 
bereits Deutschlandstipendien vergeben, und Hoch-
schulen, die sich nicht am Programm beteiligen. Die 
Befragung bezog sowohl die allgemeinen Rahmenbe-
dingungen an den Hochschulen als auch die bisherigen 
konkreten Erfahrungen mit der Einwerbung privater 
Mittel für das Deutschlandstipendium ein. Hochschulen, 
die sich bisher nicht am Deutschlandstipendium betei-
ligten, wurden gezielt nach den Gründen dafür sowie 
ihren Annahmen und Erwartungen bezüglich einer 
Beteiligung befragt. 

3. Ergebnisse der Evaluation 
 
Aus der statistischen Analyse, der Onlinebefragung 
und der qualitativen Befragung ergeben sich folgende 
Erkenntnisse: 

a) Die Förderquote ist weitgehend unabhängig  
von regionalen Faktoren 
Die Förderquote der Hochschulen ist im Wesentlichen 
unabhängig von regionalen Faktoren. Technisch ausge-
drückt: Regionale Strukturdaten, darunter die regionale 
Wirtschaftskraft, stellen keine die Förderquote beein-
flussenden Bedingungen dar.8 Dies ergibt die Analyse der 
Zusammenhänge zwischen Förderquote und Region, in 
die fünf Indikatoren der regionalen Struktur der Hoch-
schulstandorte eingegangen sind. Die aus mehreren 
Einzelvariablen zusammengesetzten Indikatoren sind: 
Qualifikationsniveau der Bewohner, Wirtschaftskraft, 
Verbreitung prekärer Lebensverhältnisse, Firmenstruk-
tur und Beschäftigungsquote in der Region. In der Eva-
luation wurde getestet, inwiefern diese Indikatoren die 
Förderquote in den Jahren 2012 bis 2014 voraussagen. 
Dieser Test ergab keinen statistisch signifikanten Einfluss 
der Indikatoren auf die Förderquote. 

Demgegenüber wurde in den Befragungen deutlich, dass 
einzelne Hochschulen in ihrer regionalen Lage durchaus 
einen Nachteil für die Einwerbung privater Mittel für 
das Deutschlandstipendium sehen. Sie schätzen ihre 
Chancen, private Förderer gewinnen zu können, als 
gering oder geringer ein.9 Diese Wahrnehmung steht im 
Widerspruch zu den Ergebnissen der statistischen Ana-
lyse. Das schließt nicht aus, dass im Einzelfall die Region 
oder die Bedingungen im Umfeld einer Hochschule 
eine Rolle bei der Gewinnung privater Partner spielen 
können.10 

8  Evaluation nach § 15 Stipendienprogramm-Gesetz, Abschlussbericht, Kap. 3.4.3, S. 17 ff. 
9  ebenda, Kap. 5.4.2.13, S. 51 f. 
10  ebenda, Kap. 6.1, S. 61
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b) Relevant sind Fundraising-Erfahrungen, Größe 
der Hochschule und Zahl der Mittelgeber 
Hochschulen, die bereits Erfahrung mit privat-öffent-
lichen Partnerschaften, Sponsoring und Spenden, mit 
hochschuleigenen oder hochschulnahen Stiftungen 
oder mit der Beteiligung privater Partner in anderen Fel-
dern haben, gelingt es leichter, privates Engagement für 
das Deutschlandstipendium zu wecken. Das Fundraising 
an Hochschulen, die sich erfolgreich am Deutschland-
stipendium beteiligen, ist in stärkerem Maße organisiert 
und institutionalisiert.11 

Die Anzahl der Mittelgeber und die Größe der Hoch-
schule haben stets die stärkste Prognosekraft für die 
Ausprägung der Förderquoten. Dabei fällt es den größe-
ren Hochschulen anfänglich vergleichsweise schwer, 
dieselbe Förderquote zu erreichen wie „beweglichere“ 
kleine Hochschulen. Diese Unterschiede verblassen aber 
mit fortschreitender Teilnahmedauer. Je länger vor allem 
die größeren Hochschulen an dem Programm teilneh-
men, desto erfolgreicher werden sie bzw. desto höher 
wird ihre Förderquote. Es sind vor allem die Aktivitäten 
bzw. Erfolge bei der Gewinnung einer Vielzahl von Mit-
telgebern, die über den Zeitraum von vier Jahren hinweg 
eine nachhaltige Wirkung entfalten.12  

c) Die fachliche Ausrichtung der Hochschule hat 
keine Auswirkung auf den Akquiseerfolg 
In der Onlinebefragung machten einige Hochschulen 
ihr Fachangebot als Nachteil bzw. Hürde aus. So könne 
ein umfangreiches geistes-, sozial-, bildungs- oder 
kulturwissenschaftliches Fachangebot die Einwer-
bung privater Mittel für das Deutschlandstipendium 
erschweren. Vergleicht man jedoch die durchschnitt-
lichen Fachanteile zwischen Hochschulen mit geringen 
und hohen Förderquoten im Deutschlandstipendium, 
sind keine deutlichen Unterschiede erkennbar. Die 
Wahrnehmung einzelner Hochschulen lässt sich in 
keiner Weise verallgemeinern.13 

d) Akquiseerfolg und weitergehende Erwartungen 
gehen Hand in Hand 
Hochschulen, die sich erfolgreich am Deutschlandsti-
pendium beteiligen, verbinden damit weitergehende 
Erwartungen an den Nutzen der Hochschule, z. B. im 
Sinne strategischer Vorteile.14 

11  ebenda, Kap. 6.2, S. 61 f. 
12 ebenda, Kap. 3.4.7.2, S. 33 f., Kap. 6.2, S. 61 f. 
13 ebenda, Kap. 5.4.2.13, S. 53 f., Kap. 6.3, S. 62 
14 ebenda, Kap. 5.4.3, S. 56, Kap. 6.4, S. 62 f.



4. Empfehlungen des Evaluationsberichts 

Als Ergebnis der Evaluation gibt der externe Auftrag-
nehmer Empfehlungen für die Weiterentwicklung 
des Programms. Im Zentrum stehen dabei die Erfolgs-
faktoren für die Mittelakquise. Danach sind vor allem 
die Kontinuität des Programms und der Einsatz der 
Hochschulen entscheidend:15 

∙ Hochschulen benötigten Zeit, um Erfahrungen mit 
dem Deutschlandstipendium zu sammeln. Je länger die 
Hochschulen sich am Deutschlandstipendium beteili-
gen, desto besser gelingt es ihnen, hohe Förderquoten 
zu erzielen und mehr private Partner einzubinden. Be-
gleitende Maßnahmen wie die Jahresveranstaltung des 
BMBF, die dem Erfahrungsaustausch dienen, sind daher 
weiterhin wichtig. 

∙ Planungssicherheit befördere das langfristige Engage-
ment der Hochschulen. Der Aufbau einer neuen Stipen-
dienkultur in Deutschland braucht Zeit und erfordert 
von den Hochschulen Anstrengungen, die nicht sämtlich 
aus Bundesmitteln honoriert werden können. Daher ist 
es wichtig, den Hochschulen über einen längeren Zeit-
raum die Sicherheit zu geben, dass sich ihre Investitio-
nen in Personal und Organisation, insbesondere für den 
Aufbau von Verbindungen zu privaten Partnern, lohnen. 

∙ Im Jahr 2014 haben bereits etwa 90 Prozent der Hoch-
schulen in staatlicher Trägerschaft Deutschlandstipen-
dien vergeben. Hingegen vergeben überdurchschnittlich 
viele kleine, insbesondere private, staatlich anerkannte 
Hochschulen, bislang keine Stipendien. Die Empfehlung 
lautet, den Gründen nachzugehen, um mehr Anreize für 
ihre Teilnahme schaffen zu können. Welche Gründe viele 
kleine private Hochschulen abhalten, konnte noch nicht 
geklärt werden, da nur wenige Hochschulen, die sich 
nicht am Programm beteiligen, an den Datenerhebungen 
zur Evaluation teilgenommen haben. Denkbar ist, dass 
die Rechtsform privater Hochschulen eine Rolle spielt: 
Zum Teil können sie keine Spendenbescheinigungen 
ausstellen. Denkbar ist auch, dass kleine Hochschulen 
den Aufwand scheuen, der mit der Akquise der Mittel, 
insbesondere mit der Organisation des Bewerbungs- und 
Auswahlverfahrens, verbunden ist. Unabhängig davon 
können spezielle Informationsmaßnahmen und die Ver-
breitung von Praxisbeispielen die Situation verbessern. 

∙ Entscheidend für den Erfolg des Deutschlandstipendi-
ums sei die Stärkung der Fundraising-Kompetenzen 
und der entsprechenden Strukturen, so der Bericht. 
Vom BMBF angebotene entsprechende Schulungen 
waren hier der erste Schritt. Es wird empfohlen, diese 
Kompetenzen durch entsprechende Formate, z. B. in 
Kooperation mit den zuständigen Landesministerien, 
dem Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft oder 
anderen Akteuren zu unterstützen. 

∙ Nicht geboten seien Veränderungen am System der 
Höchstförderquote mit der Folge der linearen Steige-
rung sowohl der Menge der vergebbaren Stipendien als 
auch – davon abhängig – der Akquisekostenpauschale. 
Die Steigerung der Umverteilungsmöglichkeit auf  
8 Prozent sei ein probates Mittel, um leistungsfähigen 
Hochschulen eine größere Ausschöpfung ihres Förde-
rerpotentials zu ermöglichen. Auch die Notwendigkeit 
einer Veränderung der Berechnung und Bemessung der 
Akquisekostenpauschale ergibt sich aus der Untersu-
chung nicht. 

∙ Für die Hochschulen wird das Deutschlandstipendium 
umso attraktiver, je mehr Vorteile sie davon haben. 
Eine Reduktion des Verwaltungsaufwands und eine 
bessere Kommunikation zur Verwendung der Akquise-
kostenpauschale könnten dazu beitragen. Angeregt 
wird, den Hochschulen nicht nur den möglichen Image-
gewinn vor Augen zu führen, sondern auch Möglich-
keiten für eine Unterstützung der Hochschulen bei den 
Verwaltungskosten (z. B. für die Vergabe und Verwal-
tung der Stipendien) zu finden und das Instrument der 
Zielvereinbarungen zwischen Ländern und Hochschulen 
zu nutzen. 

∙ Die Kommunikation des Programms und damit auch 
die öffentliche Wahrnehmung dürfe nicht auf Rekru-
tierungschancen für Unternehmen verkürzt werden. 
Die „Empfehlungen des Beirats Deutschlandstipendium 
für die Vergabe von Deutschlandstipendien und für das 
Zusammenwirken von Hochschulen, privaten Mittel-
gebern und Studierenden im Rahmen des Programms“ 
sollten berücksichtigt werden. Sie legen den Hoch-
schulen nahe, „in ihren Vereinbarungen mit privaten 
Förderern des Deutschlandstipendiums die Prinzipien 
der Unabhängigkeit, der Freiheit der Wissenschaft und 
der Transparenz einzuhalten“. 

15 ebenda, Kap. 7, S. 63 ff.

iv. Evaluation nach § 15 StipG 9
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V. Begleitforschung 

Über den gesetzlichen Auftrag hinaus hat das BMBF eine 
Begleitforschung in Auftrag gegeben. Sie hatte unter 
anderem die Aufgabe, die soziale Struktur der Stipen-
diatinnen und Stipendiaten zu ermitteln. Insbesondere 
ging es darum, genaue und repräsentative Erkenntnisse 
zu gewinnen, und zwar über die soziale Herkunft der 
Stipendiatinnen und Stipendiaten, ihren familiären 
Bildungshintergrund und einen möglichen Migrations-
hintergrund. Weiter sollte die Zusammensetzung und 
Motivation der Förderer analysiert werden. 

Der Auftrag zur Erhebung dieser Daten wurde gleich-
falls im Ergebnis einer europaweiten Ausschreibung 
erteilt. Die Studie wurde von der Rambøll Management 
Consulting GmbH im Zeitraum von November 2014 bis 
Dezember 2015 erstellt. 

Für die Untersuchung der Sozialstruktur der Geför-
derten sowie der Fördererstruktur wurden zwei groß 
angelegte Onlinebefragungen an 50 Hochschulen im 
Wintersemester 2014/2015 durchgeführt. An den Befra-
gungen haben sich insgesamt 2.327 Stipendiatinnen und 
Stipendiaten sowie 435 Förderer beteiligt. Die Ergebnisse 
der Stipendiatenbefragung sind repräsentativ für die 
Stipendiatinnen und Stipendiaten des Deutschland-
stipendiums.16 

1. Befunde zur Stipendiatenstruktur 
 
Im Zentrum der Untersuchung der Stipendiatenstruk-
tur stand die Frage nach der sozialen Ausgewogenheit 
des Programms. Dabei wurde vorrangig auf die Ergeb-
nisse der Onlinebefragung der Stipendiatinnen und 
Stipendiaten so wie die jüngsten Daten des Statistischen 
Bundesamts zur Förderung nach dem Stipendienpro-
gramm-Gesetz (StipG) zurückgegriffen. Die Befunde zu 
den Merkmalen der Geförderten wurden den Ergebnis-
sen der 20. Sozialerhebung des Deutschen Studenten-
werks (DSW) aus dem Jahr 2012 sowie dem Zahlenwerk 
des Statistischen Bundesamts zu den Studierenden des 
Wintersemesters 2014/2015 gegenübergestellt. 

Der Vergleich der Stipendiatinnen und Stipendiaten mit 
den Studierenden insgesamt zeigt, dass die Struktur der 
Deutschlandstipendiatinnen und -stipendiaten weitest-
gehend die Sozialstruktur der Studierenden in Deutsch-
land widerspiegelt. 

a) Soziodemografische Merkmale 
Der Anteil von 52 Prozent Stipendiaten und 48 Prozent 
Stipendiatinnen beim Deutschlandstipendium ent-
spricht genau der Geschlechterverteilung der Studieren-
denschaft insgesamt. Die Deutschlandstipendiatinnen 
und -stipendiaten sind mit 23,6 Jahren im Durchschnitt 
etwas jünger als die Studierenden in der Sozialerhebung, 
deren Durchschnittsalter 23,9 Jahre beträgt. Insgesamt  
ist dem Deutschlandstipendium hinsichtlich der 
soziodemografischen Merkmale Geschlecht, Alter und 
Familienstand eine große soziale Ausgewogenheit zu at-
testieren. Lediglich die Gruppe der Stipendiatinnen und 
Stipendiaten mit gesundheitlicher Beeinträchtigung ist 
im Vergleich mit den Studierenden der Sozialerhebung 
unterrepäsentiert (6 Prozent beim Deutschlandstipen-
dium gegenüber 14 Prozent bei allen Studierenden).17 

b) Migrationsstatus 
Auch wenn die Vergleichbarkeit der Populationen einge-
schränkt ist,18 liefern die Befunde Hinweise darauf, dass 
ausländische Studierende innerhalb der Stipendiaten-
schaft tendenziell unterrepräsentiert sind. So beträgt der 
Anteil ausländischer Stipendiatinnen und Stipendiaten 
in der Grundgesamtheit 7 Prozent, während 12 Prozent 
aller Studierenden (inklusive Promotionsstudierende) 
eine ausländische Staatsangehörigkeit haben.19 Der Anteil 
der Deutschlandstipendiatinnen und -stipendiaten mit 
Migrationshintergrund20 übertrifft dagegen den Anteil 
der Studierenden mit Migrationshintergrund in der 
Sozialerhebung um 5 Prozentpunkte (28 Prozent gegen-
über 23 Prozent). Der Unterschied ist vor allem auf die 
vergleichsweise große Gruppe der Geförderten zurückzu-
führen, die mindestens einen Elternteil mit ausländischer 
Staatsangehörigkeit haben (9 Prozent versus 3 Prozent in 
der Sozialerhebung). 

16  Hinweis: Nachkommastellen werden nicht dargestellt. Durch Ergebnisrundungen können die summierten Prozentwerte bei Einzelantworten unter/über 
100 Prozent liegen. 

17  Untersuchung der Sozialstruktur der Deutschlandstipendiatinnen und-stipendiaten sowie der Fördererstruktur des Deutschlandstipendiums, Ab-
schlussbericht, Kap. 4.1.1, S. 14 f. 

18  ebenda, Kap. 4.1.2, S. 15. Die eingeschränkte Vergleichbarkeit ergibt sich daraus, dass die Studierendenstatistik auch Promotionsstudierende einbezieht, 
während das Deutschlandstipendium nicht von Promovierenden bezogen werden kann. Der Anteil der Promotionsstudierenden unter den Bildungsaus-
länderinnen und -ausländern ist deutlich größer als unter deutschen Studierenden sowie Bildungsinländerinnen und -inländern. 

19  ebenda, Kap. 4.1.2, S. 15 ff. 
20  Für eine bessere Vergleichbarkeit der Daten werden hier die Bildungsausländerinnen und -ausländer nicht berücksichtigt.
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Stipendiatinnen/Stipendiaten Deutschlandstipendiatinnen/-stipendiaten 
(Befragung | WS 2014/2015) 

Studierende 
(Sozialerhebung | SS 2012) 

ohne Migrationshintergrund 72 % 77 % 

mit Migrationshintergrund 28 % 23 % 

a) darunter beide Eltern mit deutscher  
Staatsangehörigkeit, aber mind. ein Elternteil  
im Ausland geboren 

10 % 11 % 

b) darunter mind. ein Elternteil mit  
ausländischer Staatsangehörigkeit 

9 % 3 % 

c) darunter Bildungsinländerinnen/-inländer 4 % 3 % 

d) darunter Eingebürgerte 3 % 3 % 

e) darunter doppelte Staatsangehörigkeit 3 % 2 % 

 

Quellen: Rambøll Management Consulting 2015 (n=2.126); DSW/HIS-HF 2013 (n=12.859);  
eigene Berechnungen und Darstellung Rambøll Management Consulting. 

c) Soziale Herkunft 
Die soziale Herkunft der Deutschlandstipendiatinnen 
und -stipendiaten ist ausgewogen. Es zeigen sich so gut 
wie keine Unterschiede gegenüber den Studierenden 
der Sozialerhebung. Das gilt sowohl für die schuli-
schen als auch die beruflichen Bildungsabschlüsse der 
Eltern. So beläuft sich z. B. der Anteil der Akademiker-

kinder unter den Deutschlandstipendiatinnen und 
-stipendiaten auf 51 Prozent, bei den Studierenden der 
Sozialerhebung umfasst der Anteil 50 Prozent. Das-
selbe gilt für die sogenannte „Bildungsherkunft“. Die 
Verteilung der Typen der Bildungsherkunft entspricht 
weitestgehend der Verteilung für die Studierenden der 
Sozialerhebung.21 

Bildungsherkunft der Studierenden 

27 % 

10 % 

40 % 

9 % 

41 % 

Hohe  
Bildungsherkunft 

Gehobene  
Bildungsherkunft 

Mittlere  
Bildungsherkunft 

Niedrige  
Bildungsherkunft 

Deutschlandstipendiatinnen/-stipendiaten 
(Befragung | WS 2014/2015) 

Studierende (Sozialerhebung | SS 2012) 

24 % 

22 % 

28 % 

Quellen: Rambøll Management Consulting 2015 (n=2.071); DSW/HIS-HF 2013 (n=12.859);  
eigene Berechnungen und Darstellung Rambøll Management Consulting.  
Erläuterung: Niedrige Bildungsherkunft: Maximal ein Elternteil mit einem Berufsabschluss, der zudem nicht-akademisch ist. Mittlere Bildungsherkunft: Beide 
Eltern mit nicht-akademischem Berufsabschluss. Gehobene Bildungsherkunft: Ein Elternteil mit akademischem Abschluss (Universität/Kunsthochschule oder 
(Fach-)Hochschule). Hohe Bildungsherkunft: Beide Eltern mit akademischem Abschluss 

21  Untersuchung der Sozialstruktur der Deutschlandstipendiatinnen und-stipendiaten sowie der Fördererstruktur  
des Deutschlandstipendiums, Abschlussbericht, Kap. 4.1.3, S. 19 ff.
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d) Sozioökonomischer Hintergrund und  
Studienmerkmale 
Auch hinsichtlich der sozioökonomischen Herkunft, der 
beruflichen Stellung und des Erwerbsstatus der Eltern 
gibt es vor allem Gemeinsamkeiten und nur wenige 
Abweichungen zwischen der Stipendiatengruppe und 
den Studierenden.22 Das Deutschlandstipendium ist für 
85 Prozent der Deutschlandstipendiatinnen und -stipen-
diaten eine wichtige Finanzierungsquelle ihrer Studi-
en- und Lebenshaltungskosten. Es leistet damit eine 
bedeutsame finanzielle Unterstützung, auch wenn es in 
der Regel nicht die Hauptquelle zur Finanzierung des 
Studiums bildet.23 57 Prozent der Geförderten befinden 
sich im ersten bis vierten Semester und erhalten damit 
das Deutschlandstipendium schon früh im Studium.24 

e) Abschlussnoten und soziales Engagement 
Die überwiegend sehr guten und guten Durchschnitts-
noten des letzten Abschlusszeugnisses (Abitur, Fach-
hochschulreife, Meisterbrief, Bachelor-Abschluss) 
weisen darauf hin, dass mit dem Deutschlandstipendi-
um die Zielgruppe der begabten und leistungsstarken 
Studierenden erreicht wird.25 In dem hohen sozialen 
Engagement der Deutschlandstipendiatinnen und 
-stipendiaten bildet sich das entsprechende Auswahl-
kriterium des Deutschlandstipendiums ab. Nahezu drei 
Viertel der Deutschlandstipendiatinnen und -stipen-
diaten engagieren sich ehrenamtlich und freiwillig – 
oft sogar in mehreren Bereichen.26 

f) Beteiligungsmotive 
Die Aussicht auf finanzielle Unterstützung ist ein we-
sentliches Motiv für die Bewerbung um ein Deutsch-
landstipendium. Zugleich wird das Deutschlandsti-
pendium von den Bewerberinnen und Bewerbern als 
besondere Auszeichnung wahrgenommen. Sie erhoffen 
sich außerdem Kontakt zu den Förderern. Viele fühlen 
sich auch durch die ideellen Förderangebote ange-
sprochen. Bewerbungsmotive und die beigemessene 
Bedeutung der finanziellen Förderung können als Be-
stätigung des Stipendienkonzepts und der Attraktivität 
des Deutschlandstipendiums gewertet werden.27 

2. Befunde zur Fördererstruktur 
 
Für die Befragung der Förderer wurde ein Kategori-
ensystem erstellt, das von der rechtsformorientierten 
Unterteilung der Förderer in der Bundesstatistik zum 
Deutschlandstipendium abweicht. Es unterteilt die 
Förderer in die Gruppen Unternehmen, Privatper-
sonen, Stiftungen, Vereine und sonstige Akteure. Zu 
den sonstigen Akteuren gehören z. B. der Evangelische 
Kirchenkreis oder der Rotary Club. 

a) Merkmale der Förderer 
Mit einem Anteil von 65 Prozent stellen Unternehmen 
die größte Gruppe der Mittelgeber des Deutschland-
stipendiums, gefolgt von Privatpersonen (12 Prozent) 
sowie Stiftungen (12 Prozent) und Vereinen (8 Prozent). 
Innerhalb der Gruppe der Unternehmen sind es in erster 
Linie mittlere und größere Unternehmen (mehr als 249 
Beschäftigte, Jahresumsatz größer als 50 Mio. Euro), die 
als Förderer des Deutschlandstipendiums auftreten. In 
der zweitgrößten Gruppe der Privatpersonen finden 
sich überwiegend männliche Mittelgeber mittleren bis 
höheren Alters (ab 41 Jahre), die über ein hohes Bildungs-
niveau und zumeist einen akademischen Abschluss 
verfügen. Mehr als ein Drittel der Privatpersonen sind 
Alumni der von ihnen geförderten Hochschule. Dieser 
Befund offenbart das Potenzial des Deutschlandstipen-
diums, die noch wenig entwickelte Alumnikultur an 
deutschen Hochschulen zu fördern und zu stärken. Die 
befragten Stiftungen und Vereine sind mehrheitlich seit 
dem Jahr 2010 auf dem Gebiet der Begabtenförderung 
aktiv und haben zumeist die Förderung von Wissen-
schaft, Forschung und Bildung zum Ziel.28 

22 ebenda, Kap. 4.1.4, S. 21 ff. 
23 ebenda, Kap. 4.1.4, S. 25 
24 ebenda, Kap. 4.1.6, S. 28 f. 
25 ebenda, Kap. 4.1.5, S. 26 f. 
26 ebenda, Kap. 4.1.6, S. 30 
27 ebenda, Kap. 4.1.7, S. 31 f. 
28 ebenda, Kap. 4.2, 4.2.1, S. 33 ff.
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b) Erfahrungen der Förderer 
Die Abfrage von (Vor-)Erfahrungen bei den Förderern 
hat ergeben, dass für 32 Prozent der Mittelgeber das 
Deutschlandstipendium der Auslöser war, erstmalig eine 
Kooperation mit der von ihnen geförderten Hochschule 
einzugehen. Förderer, die sich vor dem Deutschland-
stipendium bereits anderweitig für die Hochschule 
engagiert haben, taten dies am häufigsten, indem sie 
Hochschulveranstaltungen unterstützten. Ähnlich viele 
haben Abschluss- und Doktorarbeiten betreut oder an 
Hochschulmessen teilgenommen. Für viele Mittelge-
ber ist das Deutschlandstipendium der Einstieg in die 
Begabtenförderung. Insgesamt trägt das Deutschland-
stipendium dazu bei, Netzwerke zwischen Hochschu-
len und Förderern zu etablieren und zu stärken sowie 
eine Stipendienkultur aufzubauen. Dies wird dadurch 
unterstrichen, dass viele der befragten Förderer bereits 
seit mehreren Semestern das Deutschlandstipendium 
unterstützen und dies in 86 Prozent der Fälle auch in 
Zukunft tun wollen.29 

c) Fördermotive 
Gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, ist 
das wichtigste Motiv der Förderer. Eine differenzierte 
Betrachtung der einzelnen Gruppen offenbart zugleich 
Unterschiede: Privatpersonen wollen primär Studierende 
finanziell entlasten. Stiftungen und Vereine möchten 
vorrangig gesellschaftliche Verantwortung überneh-
men. Bei den Unternehmen verbinden sich altruistische 
Beweggründe mit dem Anliegen, die Fachkräfte von 
morgen stärker zu fördern und zu gewinnen.30 

d) Ansprache 
In knapp einem Drittel der Fälle wurden Förderer durch 
das Engagement von Hochschulvertreterinnen und 
-vertretern auf das Deutschlandstipendium aufmerksam. 
Besonders wichtige Formate bilden hierbei die persön-
liche Ansprache durch Hochschulpersonal sowie durch 
Hochschulleitungen. Deren Rolle ist laut Auskunft der 
Mittelgeber besonders prägend für die Bekanntmachung 
und Bewerbung des Deutschlandstipendiums.31 

e) Merkmale des Engagements 
Im Durchschnitt fördern die Mittelgeber 3,5 Stipendien. 
35 Prozent unterstützen mehr als eine Hochschule,  
81 Prozent davon sind Unternehmen. Etwas mehr als 
die Hälfte der befragten Förderer hat von der Möglich-
keit zweckgebundener Stipendien Gebrauch gemacht: 
Stiftungen zu 64 Prozent, gefolgt von Unternehmen  
(63 Prozent) und Privatpersonen (56 Prozent). Die 
Zweckbindung erfolgt vor allem für die Fächergrup-
pen Ingenieurwissenschaften sowie die Rechts-, 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Ein Fünftel 
der befragten Mittelgeber hat nicht fachbezogene 
Wünsche zur Zweckbestimmung von Stipendien (z. B. 
zur sozialen Situation der Stipendiaten) geäußert, die 
in 86 Prozent der Fälle seitens der Hochschulen erfüllt 
werden konnten. Von dieser Option machten insbe-
sondere Stiftungen sowie Privatpersonen Gebrauch, 
während lediglich knapp 15 Prozent aller befragten 
Unternehmen mit nicht fachbezogenen Wünschen an 
die Hochschule herangetreten sind.32 

29 ebenda, Kap. 4.2.2, S. 39 ff. 
30 ebenda, Kap. 4.2.3, S. 43 f. 
31 ebenda, Kap. 4.2.3, S. 42 f. 
32 ebenda, Kap. 4.2.4, S. 44 ff.
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VI. Maßnahmen zur weiteren Umsetzung und  
Entwicklung des Deutschlandstipendiums 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung un-
terstützt die Entwicklung des Deutschlandstipendiums 
mit vielfältigen Maßnahmen. Es wird diese fortführen 
und dabei insbesondere die mit der Evaluation identifi-
zierten vorrangigen Handlungsfelder aufgreifen: 

∙ Im Rahmen der Begleitforschung werden derzeit 
von Rambøll Management Consulting Best-Practice-
Beispiele für Bewerbungs- und Auswahlverfahren sowie 
für die ideelle Förderung aus der Untersuchung ver-
schiedener Fallbeispiele an 14 Hochschulen entwickelt. 

∙ Das Hochschulfundraising wird vom Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung mit Informations- 
und Kommunikationsmaßnahmen unterstützt. Dazu 
gehören Informationen für Hochschulen, Förderer und 
Studierende auf der Website www.deutschlandsti-
pendium.de, Flyer zur Information von Studierenden 
und Förderern, Plakate, Infografiken, ein regelmäßig 
erscheinender Newsletter sowie Anzeigenschaltungen 
zur Unterstützung der Bekanntheit des Programms. 

∙ Das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
organisiert im Rahmen der regelmäßig gemeinsam mit 
dem Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft und 
der Hochschulrektorenkonferenz organisierten Jahres-
veranstaltung Angebote zur Weiterbildung und zum 
Erfahrungsaustausch über Fragen des Fundraisings und 
andere Umsetzungsthemen. 

∙ Hochschulen erhalten kostenlos eine Software, um 
die Stipendien zu verwalten und das Bewerbungs- und 
Auswahlverfahren sowie die Meldungen zur Bundessta-
tistik zu unterstützen. 

Der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft be-
treibt das Servicezentrum Deutschlandstipendium. Hier 
finden Förderer und Hochschulen ausführliche Infor-
mation und qualifizierte Beratung etwa bei der Formu-
lierung von Fördervereinbarungen oder der konkreten 
Ausgestaltung der Stipendien. Zu diesem Angebot ge-
hören auch regelmäßige Workshops und Fortbildungen 
zum Fundraising. Mit Ideenwettbewerben zum Deutsch-
landstipendium trägt der Stifterverband dazu bei, dass 
sich neue innovative Konzepte an möglichst vielen 
Hochschulstandorten etablieren können. Regelmäßige 
Befragungen und ihre Auswertung, z. B. durch „Länder-
checks”, ergänzen das Informationsangebot. 

Der Beirat Deutschlandstipendium trägt nunmehr 
in seiner zweiten Berufungsperiode mit vielfältigen 
Anregungen und Aktivitäten zur Weiterentwicklung 
und Verbreitung des Programms ganz wesentlich bei. 
Er versammelt Expertise von Förderern, Hochschulen, 
Ländern, Wissenschaft, des Deutschen Studentenwerks, 
Studierenden sowie Arbeitgeber- und Arbeitnehmersei-
te. Die im Jahr 2014 herausgegebenen Beirats-Empfeh-
lungen geben wertvolle Anregungen für die Ausgestal-
tung der Beziehungen zwischen Hochschulen, Förderern 
und Studierenden. Die Empfehlungen zeigen, wie die 
Chancen, die das Programm bietet, noch besser wahrge-
nommen werden können. 

Der Beirat wird eine eigene Stellungnahme zur Evalu-
ation und zu den schon vorliegenden Ergebnissen der 
Begleitforschung erarbeiten. Sie wird in das parlamenta-
rische Verfahren eingebracht.
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VII. Fazit 

Das Stipendienprogramm-Gesetz steht für Kontinuität und Planungssicherheit. Es sieht einen schrittweisen Auf-
wuchs der Förderung vor. Die Bundesregierung hat in ihrer Finanzplanung angemessen vorgesorgt, um dem gesetzli-
chen Anspruch auf Kofinanzierung der eingeworbenen privaten Mittel Genüge zu tun und weitere Zuwächse bei der 
Einwerbung privater Mittel zu ermöglichen. 

Wie die Evaluation zeigt, wachsen die Stipendienzahlen 
mit zunehmender Erfahrung und längerer Teilnahme-
dauer der Hochschulen. Die Erkenntnis, dass sich das 
Programm für die strategische Aufstellung der Hoch-
schulen nutzen lässt, ist Anreiz zum Einstieg und Aus-
bau der vorhandenen Möglichkeiten. Daher sind weiter 
steigende Stipendienangebote und Stipendiatenzahlen 
zu erwarten. 

Bereits jetzt gibt es neben der materiellen Förderung 
der Stipendiatinnen und Stipendiaten eine Vielzahl 
ideeller Angebote, die von Hochschulen und Förderern 
zur Verfügung gestellt werden. Neben Vernetzungs-
aktivitäten, wie Stipendienvergabefeiern oder Dia-
logveranstaltungen, werden zahlreiche Formate, wie 
fachübergreifende Projekte und Themenklassen an den 
Hochschulen, Werksbesichtigungen, Praktikaangebote 
und Betreuung von Bachelor- oder Masterarbeiten 
sowie Mentoring- und Patenschaftsprogramme der 
Förderer, genutzt. Der Ideenwettbewerb „Die Besten 
begleiten“ des Stifterverbands für die Deutsche Wissen-
schaft brachte zahlreiche gute Beispiele zutage. 

Das Stipendium gibt den Studierenden Freiraum für 
soziales und freiwilliges Engagement. Der Wettbewerb 
„Macht was draus“ des Stifterverbands für die Deut-
sche Wissenschaft hat zehn besonders beeindruckende 
Initiativen von Stipendiatengruppen auszeichnet. 
Darunter waren Bildungs- und Freizeitangebote für 
benachteiligte Kinder und Jugendliche, Willkommens-
hilfen für Flüchtlinge oder Mentoring-Programme als 
Brücke zum Studium. 

Mit einer Vielzahl stipendiatischer Initiativen, der 
Vernetzung der Stipendiatinnen und Stipendiaten, dem 
Engagement der Förderer für die hochschulische Bil-
dung und der stärkeren Verankerung der Hochschulen 
in ihrem Umfeld gewinnt das Deutschlandstipendium 
gesellschaftliche Bedeutung. 

Das 2011 eingeführte Stipendienprogramm ist aus der 
deutschen Hochschullandschaft nicht mehr wegzu-
denken. 
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